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1. Interventionsleitfaden im Krisenfall bei Verdacht von (sexualisierter) Gewalt
 
Was ist eine Intervention?                   
Die Intervention beinhaltet alle Maßnahmen, die dazu dienen, Vorfälle (sexualisierter) Gewalt zu beenden und die Betroffenen bestmöglich zu schützen. Gleichermaßen gehört auch die Einordnung von Verdachtsäußerungen sowie die Gefährdungseinschätzung unter Einbeziehung externer Expertise dazu. Jede Intervention muss sorgfältig geplant und vorbereitet werden, denn oberste Priorität hat der Schutz der Betroffenen vor weiterer Gewalterfahrungen.  
Grundsätzlich ist der Umgang mit einem Verdacht ein ergebnisoffener Prozess, der hohe Anforderungen an die Beteiligten stellt. Festigt sich der Verdacht, so ist es ratsam, nach einem festen Schema vorzugehen. Anzumerken ist jedoch, dass sich jeder Fall anders gestaltet und eine individuelle Lösung erfordert. 
 
Grundsätze der Intervention

Schutz der Betroffenen 

Der Schutz der mutmaßlichen Betroffenen hat oberste Priorität. Dazu gehören neben der Einleitung von Sofortmaßnahmen bei akuter Gefährdung (z. B. Trennung der mutmaßlichen betroffenen und ausführenden Person) auch das Unterlassen jeglicher Handlungen, die der betroffenen Person schaden könnten (z.B. eigenständig das Gespräch mit der beschuldigten Person suchen).  
 
Vertraulichkeit und Diskretion 
Die Weitergabe von Informationen an unbeteiligte Dritte kann weitere Ermittlungen, 
z. B. seitens der Strafermittlungsbehörde (Polizei und Staatsanwaltschaft), gefährden.  
 
Persönlichkeitsschutz 
Solange nichts bewiesen ist, muss jede Äußerung über Verdachtsmomente gegenüber Dritten unterbleiben. Die Persönlichkeitsrechte der betroffenen, aber auch der ausführenden Person, müssen gewahrt werden. 
Für die Verdächtigten gilt die rechtsstaatlich garantierte Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.  
1. Vorgehen bei Verdachtsfällen 
 
Ausgangslage: 
Es gibt einen Vorfall/eine Situation und einen daraus resultierenden Verdacht auf (sexualisierte) Gewalt. 

Was ist ein Vorfall/eine Situation? 
z.B. Verdacht einer Straftat, Grenzverletzungen, Verstoß gegen interne Verhaltensregeln

Erste Reaktion: Ruhe bewahren. Kein vorschnelles Agieren aus der Emotion heraus. 

Folgende Szenarien sind u. a. denkbar: 
(A) Es wird ein direkter Vorfall von (sexualisierter) Gewalt beobachtet 
(B) Eine betroffene Person schildert einen Vorfall.
(C) Es wird eine verdächtige Situation beobachtet.
(D) Dritte schildern einen Vorfall oder einen Verdacht.

1.1. Vorgehen im Krisenfall 

Folgende Grundsätze sind zu beachten:

Umgehende Trennung von potentiellen Tätern und betroffener Person.

Dokumentation der Information oder der eigenen Feststellung. Dazu gehören zumindest:


Wo?      	Ort des Geschehens
Wer?     	Die Betroffenen und die verdächtige Person
Was?     	Art der Feststellung
Wann?  	Zeitpunkt
	

Die Dokumentation soll dabei möglichst sachlich sein und die reine Information beinhalten ohne eigene Interpretation. (Anlage 1: Beobachtungsprotokoll)

· Zuhören und der betroffenen Person Glauben schenken. 
· Keine Versprechungen abgeben, die nicht gehalten werden können. „Ich helfe dir, wir holen uns Hilfe.“
· Sofortige Information des Kinderschutzteams (am besten persönlich oder telefonisch, alternativ per E-Mail, ohne darin personenbezogene Daten der betroffenen Person zu nennen). Das Kinderschutzteam und der geschäftsführende Vorstand werden informiert. Das Kinderschutzteam unterstützt und leitet weitere Maßnahmen ein.  
· Kollegiale Fallberatung: Der geschäftsführende Vorstand entscheidet mit dem Kinderschutzteam über das weitere Vorgehen. Einbeziehung von Fachberatungsstellen. 
· Grundsätzlich gilt: Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit im Sportverein ist Sache der Polizei. Wir, der Verein werden nicht eigenmächtig tätig, sondern holen uns durch externe Fachberatungsstellen Hilfe. 
· Erklärungen, sowohl intern als auch extern erfolgen ausschließlich durch den geschäftsführenden Vorstand oder dessen Beauftragte. 
· Akuter Fall, d.h. Straftat wird direkt beobachtet oder eine entsprechende Verletzung liegt vor und es besteht Gefahr in Verzug. Polizei und Rettungskräfte sind zu informieren, das Kinderschutzteam und der geschäftsführende Vorstand.   


Wie geht es weiter?

Verdacht erhärtet sich/Feststellung (sexualisierter) Gewalt:

Kinderschutzteam und geschäftsführende Vorstandschaft planen die nächsten Schritte mit der Fachberatungsstelle in Bezug auf 
· Verdächtige Person
· Betroffene Person
· Vereinsintern: Aufarbeitung, Überprüfung der Schutzmaßnahmen sowie Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit/Elternschaft  
· Klärung der Frage nach möglichen weiteren Betroffenen

Verdacht ist ausgeräumt
· Alle Personen, die über den Verdacht Kenntnis haben, werden informiert
· Rehabilitation der beschuldigten Person
· Falldokumentation wird gelöscht

1.2. Wie führe ich ein Gespräch mit Betroffenen?
	
Aktiv zuhören: Folge den Schilderungen der betroffenen Person und schenke ihr Glauben. Die Aussagen können dabei durch offene Fragen ergänzt, dürfen jedoch nicht angezweifelt werden. Keine Suggestivfragen! 

	Neutralität: Mach die Zusage, dass alle weiteren Schritte in Absprache erfolgen. Gib dabei keine Versprechen, die Du nicht einhalten kannst. Beachte: Im Notfall müssen Entscheidungen gegen den Willen, aber niemals über den Kopf hinweg, getroffen werden.  

	Hilfe hinzuziehen: Erläutere, dass Du Dir Unterstützung im Team oder auch extern holen wirst. Niemand muss mit einem Verdacht allein bleiben. 

	Dokumentieren: Dokumentiere die Informationen sachlich und ohne 
Interpretationen.  

2. Vereinsinterne und strafrechtliche Konsequenzen bei Fehlverhalten

Grenzverletzungen und Fehlverhalten haben Konsequenzen. Die Konsequenz ist abhängig vom jeweiligen Verdacht oder Vorfall, der Beschwerde und der tatsächlichen Gegebenheiten.
Konsequenzen können je nach Beurteilung der Situation vertiefende Gespräche, eine Ermahnung oder Rüge, eine Abmahnung bis hin zur Suspendierung und Ausschluss aus dem Verein, die Veranlassung des Entzugs der Übungsleiterlizenz durch den entsprechenden Verband und eine Anzeige sowie strafrechtliche Maßnahmen sein.



3. Kontakt Kinderschutzteam und Fachberatungsstellen



	· Kinderschutzteam, kinderschutz@jfv-eintracht-elztal.de
· Marcel Drayer, Bildungsreferent „Sport und Soziales“, 0761/15246-37, kinderschutz@bsj-freiburg.de 
	


· Wendepunkt e.V. – Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, Talstraße 4, 79102 Freiburg im Breisgau, +49 761 7071191, https://www.wendepunkt-freiburg.de/, info@wendepunkt-freiburg.de 
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Quellen: bsj, BSB, Schutzkonzepte anderer Vereine
[bookmark: _GoBack]Anlage 1                     Beobachtungsprotokoll
 
Da ein Protokoll möglicherweise personenbezogene Daten enthält, sollte es für Dritte nicht einsehbar sein. Nur wenn ein Verdacht besteht oder sich ein Verdacht erhärtet, sollten weitere Personen hinzugezogen werden. Das sind im Verein das Kinderschutzteam und der geschäftsführende Vorstand sowie unter Punkt 4 aufgeführte Fachberatungsstellen.  
 	1. Beobachtung 	 	 	 	 	 	Datum: _______________ 
 
	· Schilderung einer betroffenen Person 
· Eigene Beobachtung 
· Vereinsmitglied 
· Eltern 
· Sonstige 
	Daten der protokollierenden Person: 
 
Name:      ______________________ 
Anschrift:  ______________________ 
Telefon:    ______________________ 
 


 
2. Inhalte der Beobachtung bzw. des Gesprächs 
 
	Was wurde gesehen, gehört, erlebt?  
  
 

	Wann wurde etwas gesehen, gehört, erlebt?  
  
 

	Wo wurde etwas gesehen, gehört, erlebt?  
 
  

	Wer war in der Situation involviert?  
  
 

	Was genau erschien seltsam, beunruhigend, verdächtig? 
 
  

	Habe ich einen Hinweis bekommen? Wenn ja, von wem?  
 
  

	Wie wird die Situation eingeschätzt?  
  

	Was sind die geplanten weiteren Schritte?  
   



Quelle: BSB (Badischer Sportbund), bsj (Badische Sportjugend Freiburg), Stand 2025
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